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Neues aus Gesetzgebung 
und Finanzverwaltung 
BMF: Durchschnittssatzbesteuerung nach § 24 
Umsatzsteuergesetz 

Mit Schreiben vom 12. November hat das BMF zur Anwendung 
der aktuellen BFH-Rechtsprechung in Bezug auf die 
Durchschnittssatzbesteuerung nach § 24 Umsatzsteuergesetz 
(UStG) Stellung genommen. 

Inhalt 

Der BFH hat entschieden, dass die Lieferungen von Geräten, die ein Unternehmer 

lediglich für Umsätze nach § 24 Abs. 1 Satz 1 UStG verwendet hat, nicht der 

Durchschnittssatzbesteuerung unterliegen. Der BFH ändert damit seine 

Rechtsprechung und bestätigt die Verwaltungsmeinung. Zudem entschied der BFH, 

dass Regelungen des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses, wonach die Anwendung 

der Durchschnittssatzbesteuerung auf Umsätze mit Gegenständen des 

Unternehmensvermögens nicht beanstandet wird, wenn die Gegenstände während 

ihrer Zugehörigkeit zum land- und forstwirtschaftlichen Unternehmensvermögen 

nahezu ausschließlich, d.h. zu mindestens 95 %, für Umsätze verwendet wurden, die 

den Vorsteuerabzug ausschließen, nicht zu einer Verwaltungsvereinfachung führt. 

Des Weiteren stellten die obersten Finanzrichter klar, dass es sich bei auf Feldern 

befindlichen Früchten ("stehende Ernte") vor der Ernte noch nicht um 

landwirtschaftliche Erzeugnisse handelt. 

Anwendungserlass 

Auf Basis dieser BFH-Rechtsprechung wird der Umsatzsteuer-Anwendungserlass 

entsprechend geändert. Die Regelungen dieses Schreibens sind in allen offenen 

Fällen anzuwenden. Aus Gründen des Vertrauensschutzes wird es für bis zum 30. 

Juni 2026 ausgeführte Umsätze – auch für Zwecke des Vorsteuerabzugs – nicht 

beanstandet, wenn sich der Unternehmer auf die Regelungen des Abschnitts 24.2 

01 

Fundstelle 
BMF-Schreiben vom 

12. November 2025. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2025-11-12-durchschnittssatzbesteuerung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2025-11-12-durchschnittssatzbesteuerung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Abs. 6 Sätze 3 bis 5 UStAE und des Abschnitts 24.3 Abs. 9 Sätze 3 und 4 UStAE in 

der bis zum 11. November 2025 gültigen Fassung beruft und die Rechnung 

entsprechend ausstellt. Wird die ausgestellte Rechnung nachträglich unter Ausweis 

des regulären Steuersatzes berichtigt, ist gegebenenfalls Abschnitt 14c.1 Abs. 1 Satz 

6 Nummer 5 UStAE zu beachten. 

Sollte der Verkauf von land- und forstwirtschaftlichem Unternehmensvermögen der 

Regelbesteuerung unterliegen – entweder weil die vorstehende Regelung für 

Umsätze vor dem 1. Juli 2026 nicht in Anspruch genommen wird oder der Umsatz 

nach dem 30. Juni 2026 erfolgt – kann aufgrund dieser Änderung der Verhältnisse 

unter den übrigen Voraussetzungen eine zeitanteilige Berichtigung des ursprünglich 

nur in Höhe des sich aus § 24 Abs. 1 Satz 3 UStG ergebenden Vorsteuerabzugs nach 

§ 15a Abs. 8 und 9 UStG vorgenommen werden.  
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 20. November 2025 

Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für eine 
denkmalgeschützte Immobilie 

Ist für die Anschaffung einer denkmalgeschützten Immobilie ein Gesamtkaufpreis 

gezahlt worden, ist der Kaufpreis zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die 

Absetzung für Abnutzung aufzuteilen. Zunächst sind Boden- und Gebäudewert ge-

sondert zu ermitteln und sodann die Anschaffungskosten nach dem Verhältnis der 

beiden Wertanteile in Anschaffungskosten für den Grund- und Boden- sowie den 

Gebäudeanteil aufzuteilen. 

Das allgemeine Ertragswertverfahren (§ 28 der Immobilienwertermittlungsverord-

nung vom 14.07.2021, BGBl I 2021, 2805) stellt auch bei einem unter Denkmal-

schutz stehenden Gebäude ein zulässiges Wertermittlungsverfahren für die Ermitt-

lung des Boden- und Gebäudewerts dar. 

 

Pflicht zur elektronischen Kommunikation auch 
bei Klageanbringung beim Finanzamt 

Die nach § 47 Abs. 2 Satz 1 der Finanzgerichtsordnung (FGO) eröffnete Möglichkeit, 

die Klage fristwahrend bei der Finanzbehörde anzubringen, befreit sogenannte pro-

fessionelle Einreicher nicht von der Pflicht, die in § 52d i.V.m. § 52a FGO geregelten 

Formvorgaben zu wahren. 

Urteil vom 7. Oktober 
2025, IX R 26/24 
Zum Urteil. 

Urteil vom 7. Oktober 
2025, IX R 7/24 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520322/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520324/
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Verstößt die "Switch-over"-Klausel des § 20 Abs. 
2 AStG gegen die Niederlassungsfreiheit? 

Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird folgende Rechtsfrage zur Vorabent-

scheidung vorgelegt: 

Ist Art. 43 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (jetzt Art. 49 

des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union) dahin auszulegen, dass 

er einer nationalen Regelung wie in § 20 Abs. 2 des Außensteuergesetzes entgegen-

steht, die für bestimmte Einkünfte aus einer ausländischen Betriebsstätte zur Ver-

meidung einer Doppelbesteuerung anstelle der abkommensrechtlich geltenden 

Freistellungsmethode unilateral die Anrechnungsmethode anordnet, ohne dem 

Steuerpflichtigen die Möglichkeit zu eröffnen, Nachweis zu führen, dass er mit der 

Betriebsstätte tatsächlich im Aufnahmemitgliedstaat angesiedelt ist und dort wirkli-

chen wirtschaftlichen Tätigkeiten nachgeht, aber diese Möglichkeit in der wirt-

schaftlich und steuerlich vergleichbaren Situation einer ausländischen Kapitalge-

sellschaft besteht? 

Nutzungspflicht des besonderen elektronischen 
Steuerberaterpostfachs vor Zugang des 
Registrierungsbriefs 

Der Senat verfolgt seine Auffassung, die maßgebenden gesetzlichen Bestimmungen 

zum besonderen elektronischen Steuerberaterpostfach (beSt) seien dahingehend 

auszulegen, dass dieses Postfach dem einzelnen Steuerberater erst dann zur Verfü-

gung stehe, wenn er den für die Erstanmeldung zu diesem Postfach erforderlichen 

Registrierungsbrief erhalten habe, nicht weiter. 

Wenn ein Steuerberater vor Zugang des Registrierungsbriefs eine Klage im Einklang 

mit den entsprechenden Hinweisen der Bundessteuerberaterkammer nicht über das 

beSt erhebt, liegt zwar grundsätzlich ein Wiedereinsetzungsgrund im Sinne von § 56 

der Finanzgerichtsordnung vor (Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 

23.06.2025 - 1 BvR 1718/24, Deutsches Steuerrecht ‑‑DStR‑‑ 2025, 1698; Senatsur-

teil vom 06.08.2025 - X R 13/23, DStR 2025, 2080). Jedoch setzt auch in einem 

solchen Fall die Gewährung von Wiedereinsetzung in den vorigen Stand die 

EuGH-Vorlage vom 3. 
Juni 2025, IX R 39/21 
Zur Entscheidung. 

Urteil vom 1. Oktober 
2025, X R 31/23 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510227/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520326/
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Nachholung der versäumten Rechtshandlung innerhalb der für die Stellung des 

Wiedereinsetzungsantrags geltenden Frist voraus. 

Verhältnis zwischen § 47 Abs. 2 und § 52d FGO 

Ein Steuerberater, der eine Klage nach Inkrafttreten des § 52d Satz 2 der Finanzge-

richtsordnung (FGO) gemäß § 47 Abs. 2 FGO in Papierform bei dem Finanzamt an-

bringt, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, würde sich ‑‑selbst wenn § 

47 Abs. 2 FGO durch § 52d Satz 2 FGO suspendiert würde, was hier nicht zu ent-

scheiden ist‑‑ bis zur Veröffentlichung der ersten Entscheidungen, in denen die 

Möglichkeit einer Klageerhebung nach § 47 Abs. 2 FGO verneint wird, in einem un-

verschuldeten Rechtsirrtum befinden. Daher ist ihm ‑‑bei Erfüllung der weiteren 

Voraussetzungen des § 56 FGO‑‑ jedenfalls Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

zu gewähren. 

Auch bei einem fachkundigen Prozessbevollmächtigten begründet ein Irrtum über 

das einzuhaltende Verfahrensrecht nicht stets ein die Wiedereinsetzung ausschlie-

ßendes Verschulden. Zwar kann ein Rechtsirrtum im finanzgerichtlichen Verfahren 

eine Fristversäumnis meist nicht entschuldigen. Jedoch kommt bei Irrtümern über 

verfahrensrechtliche Fragen, die im Zeitpunkt der Vornahme der Verfahrenshand-

lung weder durch das Gesetz noch durch die (höchstrichterliche) Rechtsprechung 

geklärt waren, die Gewährung von Wiedereinsetzung in Betracht. 

Urteil vom 17. Septem-
ber 2025, X R 11, 12/24 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520323/
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Rechtsprechung im Blog 
Gewerbesteuerfreistellung: Keine erweiterte 
Grundstückskürzung bei Halten von Oldtimern 
als Anlageobjekt 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit aktuellem Urteil entschie-
den, dass eine in § 9 Nr. 1 Satz 2 ff. GewStG nicht ausdrücklich 
erlaubte Nebentätigkeit (im Streitfall: Halten von Oldtimern 
zum Zwecke der Wertsteigerung) auch dann zum Ausschluss 
der erweiterten Grundstückskürzung führen kann, wenn mit ihr 
keine Einnahmen erzielt werden. 

Hintergrund 

Unternehmen, die ausschließlich eigenen Grundbesitz oder neben eigenem Grund-

besitz eigenes Kapitalvermögen verwalten und nutzen, haben für Zwecke der Ge-

werbesteuer nach § 9 Nr. 1 Satz 2 ff. des Gewerbesteuergesetzes in der in den Streit-

jahren 2016 bis 2020 geltenden Fassung (GewStG) die Möglichkeit, auf Antrag eine 

vollständige Steuerfreistellung zu erreichen. Der Gewerbeertrag als Besteuerungs-

grundlage wird dafür um den Teil gekürzt, der auf die Verwaltung und Nutzung des 

eigenen Grundbesitzes entfällt (sog. erweiterte Grundstückskürzung). Dadurch soll 

eine Gleichbehandlung mit der Vermietung und Verpachtung von Grundbesitz im 

Privatvermögen erreicht werden, die nicht der Gewerbesteuer unterliegt. 

Die erweiterte Grundstückskürzung, die einen erheblichen Vorteil für Grundstücks-

unternehmen bietet, ist in der Praxis von großer Bedeutung. Ihre Voraussetzungen 

werden von der Finanzverwaltung und den Finanzgerichten tendenziell restriktiv 

gehandhabt, da sie zu einer Ausnahme von dem Grundsatz der Besteuerung führt. 

Erlaubt sind dem Grundstücksunternehmen neben der Verwaltung und Nutzung 

des eigenen Grundbesitzes auch eng definierte Nebentätigkeiten. 

03 
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Sachverhalt 

Die Klägerin ist eine GmbH. Der Gegenstand des Unternehmens ist laut ihrem Ge-

sellschaftsvertrag das Verwalten und Nutzen von ausschließlich eigenem Grundbe-

sitz oder eigenem Kapitalvermögen sowie das Halten von Beteiligungen an anderen 

Gesellschaften und anderen Wertanlagen. 

Im Anlagevermögen hielt die Klägerin in den Streitjahren unter anderem zwei Old-

timer, die sie als Wertanlage mit Gewinnerzielungsabsicht angeschafft hatte. Mit 

den Oldtimern wurden keine Einnahmen erzielt. 

Entscheidung des BFH 

Der BFH wies die Revision der Klägerin gegen das nicht stattgebende Urteil des Fi-

nanzgerichts zurück. 

Er begründet sein Ergebnis damit, dass sämtliche nicht in § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG 

genannten Tätigkeiten kürzungsschädlich sind, wenn es sich nicht um eine un-

schädliche Nebentätigkeit handelt. Auf eine Entgeltlichkeit der Tätigkeit kommt es. 

Der BFH leitete sein Ergebnis aus dem Wortlaut und der Systematik des § 9 Nr. 1 

Sätze 2 ff. GewStG ab. Dass unentgeltliche Tätigkeiten nicht kürzungsschädlich wä-

ren, lässt sich dem Gesetzeswortlaut nicht entnehmen. Lediglich bei der Rechtsfolge 

stellt das Gesetz auf Entgeltlichkeit ab. Dem Gesetzgeber ist aber der Unterschied 

von Tatbestand und Rechtsfolge bewusst, wie insbesondere an Hand späterer Ände-

rungen dieser Norm ersichtlich wurde. 

Die erweiterte Kürzung sollte zudem ausschließlich den nur kraft ihrer Rechtsform 

gewerbliche Einkünfte erzielenden Unternehmen die erweiterte Kürzung gewähren, 

wenn sie ausschließlich eigenen Grundbesitz oder neben eigenem Grundbesitz eige-

nes Kapitalvermögen verwalten und nutzen, ihre Tätigkeit insoweit also nicht über 

den Rahmen einer privaten Vermögensverwaltung hinausgeht. 

Fundstelle 
BFH, Urteil vom 24. Juli 

2025 (III R 23/23), ver-

öffentlicht am 13. Novem-

ber 2025, vgl. die Presse-

mitteilung 077/25. 

Eine englische Zusam-

menfassung dieses Urteils 

finden Sie hier. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520316/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/gewerbesteuerfreistellung-keine-erweiterte-grundstueckskuerzung-bei-halten-von-oldtimern-als-anlageobjekt/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/gewerbesteuerfreistellung-keine-erweiterte-grundstueckskuerzung-bei-halten-von-oldtimern-als-anlageobjekt/
https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/251789/no-extended-trade-tax-deduction-if-vintage-cars-are-held-as-capital-investment/
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Sanierungsertrag im Sonderbetriebsvermögen 
und Begriff der unternehmensbezogenen 
Sanierung bei einer Mitunternehmerschaft 

Ein im Sonderbetriebsvermögen eines Mitunternehmers ange-
fallener Sanierungsertrag im Sinne des § 3a Abs. 1 Satz 1 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) ist ‑‑wie ein im Gesamt-
handsbereich einer Mitunternehmerschaft angefallener Sanie-
rungsertrag‑‑ nach § 3a Abs. 4 Satz 1 EStG festzustellen. Dies 
hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil ent-
schieden. 

Sachverhalt 

Streitig ist, ob die Voraussetzungen einer unternehmensbezogenen Sanierung im 

Sinne des § 3a Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) vor-

liegen. 

Das Finanzamt hatte den Antrag der Klägerin auf eine Steuerfreistellung des bilan-

ziellen Ertrags aus einem Forderungsverzicht als Sanierungsgewinn aus Billigkeits-

gründen nach §§ 163, 227 AO abgelehnt.  

Die Klage vor dem Finanzgericht Münster hatte Erfolg. 

Entscheidung des BFH 

Der BFH hat der Revision stattgegeben, die Entscheidung der Vorinstanz aufgeho-

ben und zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Finanzgericht 

zurückverwiesen. 

Ein im Sonderbetriebsvermögen eines Mitunternehmers angefallener Sanierungser-

trag im Sinne des § 3a Abs. 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) ist --wie 

ein im Gesamthandsbereich einer Mitunternehmerschaft angefallener Sanierungs-

ertrag-- nach § 3a Abs. 4 Satz 1 EStG festzustellen. 

Bei einer Mitunternehmerschaft müssen die einzelnen Tatbestandsmerkmale einer 

unternehmensbezogenen Sanierung im Sinne des § 3a Abs. 2 EStG bezogen auf die 

Gesellschaft vorliegen. 

Fundstelle 
BFH, Urteil vom 21. Au-

gust 2025 (IV R 23/23), 

veröffentlicht am 13. Ok-

tober 2025. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520317/


PwC   steuern + recht aktuell   Ausgabe 46, 20. November 2025  10 
Home    

Für die Auslegung der in § 3a Abs. 2 EStG enthaltenen Tatbestandsmerkmale ist auf 

die zu § 3 Nr. 66 EStG a.F. ergangenen Rechtsprechungsleitlinien zurückzugreifen 

(vgl. Beschlüsse des Bundesfinanzhofs vom 09.08.2024 - X B 94/23, BStBl II 2025, 

145, Rz 20; vom 27.11.2020 - X B 63/20, Rz 7). 

Der BFH konnte auf der Grundlage der bisherigen Feststellungen des Finanzge-

richts nicht abschließend darüber entscheiden, ob der Schuldenerlass zur Sanierung 

geeignet und das Unternehmen der Klägerin sanierungsfähig waren. 

Business Meldungen 

BAG stärkt Equal Pay: Paarvergleich genügt – keine „überwiegende 

Wahrscheinlichkeit“ erforderlich 

Das Bundesarbeitsgericht hat klargestellt: Für die Vermutung einer geschlechtsbe-

dingten Entgeltbenachteiligung genügt bereits der Paarvergleich mit einem besser 

bezahlten Kollegen des anderen Geschlechts bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit. 

Zusätzliche Hürden wie eine „überwiegende Wahrscheinlichkeit“ der Benachteili-

gung, die Größe der Vergleichsgruppe oder die Höhe von Medianentgelten spielen 

für das Eingreifen der Vermutungswirkung keine Rolle. Das Verfahren wurde an das 

Landesarbeitsgericht zurückverwiesen, damit geprüft wird, ob der Arbeitgeber die 

Vermutung mit objektiven, nicht geschlechtsbezogenen Gründen widerlegen kann. 

 

Mehr dazu 
Den Beitrag finden Sie 

hier.  

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/251542/bag-staerkt-equal-pay-paarvergleich-genuegt-keine-ueberwiegende-wahrscheinlichkeit-erforderlich/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/251542/bag-staerkt-equal-pay-paarvergleich-genuegt-keine-ueberwiegende-wahrscheinlichkeit-erforderlich/
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Service 

 

Steuern zum Frühstück 
Webcast, 10.12.2025 

Wir freuen uns auf Sie! 

Zum Seminar Terminplaner 

 

 

PwC Veranstaltungssuche 
Alle aktuellen Veranstaltungen finden Sie in der 

PwC Veranstaltungssuche. 

Veranstaltungssuche Veranstaltungen 

 

 

Noch Fragen? 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder 

senden Sie eine E-Mail. 

E-Mail senden Noch Fragen? 

Redaktion 

Für Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkungen zum Newsletter stehen Ihnen unsere 

Ansprechpartner aus der Redaktion gern zur Verfügung.  

Gabriele Nimmrichter 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 

60327 Frankfurt am Main 

Tel.: +49 171 7603269 

gabriele.nimmrichter@pwc.com 

 Gunnar Tetzlaff 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Fuhrberger Straße 5 

30625 Hannover 

Tel.: +49 171 5503930 

gunnar.tetzlaff@pwc.com 

04 

https://www.pwc-events.com/steuernzumfruehstueck
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
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Datenschutz 

Die Datenverarbeitung für den Versand des Newsletters erfolgt aufgrund der 

Grundlage Ihrer Einwilligung. Sie können den Newsletter jederzeit mit Wirkung für 

die Zukunft abbestellen und Ihre Einwilligung damit widerrufen.  

Wenn Sie den PDF-Newsletter „steuern + recht aktuell“ bestellen oder abbestellen 

möchten, senden Sie bitte eine leere E-Mail mit der Betreffzeile „Bestellung“ bzw. 

„Abbestellung“ an folgende Adresse: adresse@pwc.com  

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung einschlägiger Probleme 
greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. 
Teile dieser Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den 
Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen 
Autoren wieder. 

© August 2025 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. 
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mit-
gliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. 

www.pwc.de 
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